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Änderung der Grundbeitragssatzung des Studierendenwerks Erlangen-Nürnberg
 
 
Sehr geehrte Kanzlerinnen und Kanzler,  
 
der Verwaltungsrat des Studierendenwerks Erlangen-Nürnberg hat eine Änderung der 
Grundbeitragssatzung des Studierendenwerks Erlangen-Nürnberg beschlossen. 
 
Anlass ist die von unserem Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 04.12.2025 
beschlossene, zum Wintersemester 2026/27 wirksame Erhöhung des Grundbeitrags von 
bisher 72 Euro auf 82 Euro. 
 
Gemäß § 7 Absatz 2 der Satzung erfolgt die Veröffentlichung entsprechend Art. 121 Abs. 
8 i.V.m. Art. 9 Satz 4 und 6 BayHIG in den amtlichen Bekanntmachungen der in § 2 der 
Satzung genannten Hochschulen oder – wenn ein solches Medium nicht vorhanden ist – 
durch Niederlegung in den Hochschulen und im Studierendenwerk, siehe: 
https://www.werkswelt.de/beitragssatzungen 
 
Die Ihnen nun vorliegende Satzung ersetzt die Satzung vom 30.11.2023 und tritt am 
01.05.2026 in Kraft. 
 
Bitte setzen Sie uns in Kenntnis, gerne auch per E-Mail (gf.vz@werkswelt.de), wenn die 
Bekanntmachung erfolgt ist.  
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Die zuständigen Stellen im Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 
erhalten dieses Schreiben und die Satzungsänderung zur Kenntnis. 
 
Vielen Dank für Ihre freundliche Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Mathias M. Meyer  
Geschäftsführer
 
Anlage 
Satzung über die Erhebung des Grundbeitrages des Studierendenwerks Erlangen-
Nürnberg vom 01.05.2026 


